Ergebnisprotokoll
Fachausschuss – Österreichisches Umweltzeichen für Holzfenster, Holz-Alufenster und Außentüren, 25. Juni 2026, 9:00 – 10:50
Der Umweltzeichen Beirat hat den VKI beauftragt eine Richtlinie zur Vergabe des Österreichischen Umweltzeichens für Holzfenster, Holz-Alufenster und Außentüren zu entwickeln. Ausgangspunkt war das Interesse einzelner Unternehmen der Branche, die im Holzfensterbereich Potenziale für zusätzliche ökologische Verbesserungen, insbesondere im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft, sehen und diese auch gegenüber Konsumentinnen und Konsumenten sichtbar machen möchten.
Als Diskussionsgrundlage für den Fachausschuss wurde ein zweiter Kriterien-Entwurf vorgestellt. Dieser orientiert sich an bestehenden Umweltzeichenkriterien des Nordischen Umweltzeichens. Er wurde an aktuelle, europäische und österreichische Rahmenbedingungen angepasst und auf Basis bilateraler Gespräche zum 1. Entwurf (ausgesendet am 06.05.2026) adaptiert. 
Ziel des Fachausschusses war nicht die nur die Weiterentwicklung der Kriterien, sondern auch die Erörterung grundsätzlicher Fragen zur Umsetzbarkeit.
Der diskutiere Richtlinienentwurf verfolgt insbesondere folgende Ziele:
· Förderung kreislauffähiger Lösungen für Holzfenster, Holz-Alufenster und Außentüren
· Reduktion von biozider Ausrüstung, die die stoffliche Verwertung erschwert
· Förderung langlebiger Konstruktionen und damit verbundener Verbesserungen der Umweltperformance über den gesamten Lebenszyklus
Der 2. Entwurf fokussiert auf folgende Anforderungen
· Kreislauffähigkeit (Demontierbarkeit, Glasrecycling, Rücknahmesysteme)
· Dauerhaftigkeit, erweiterte Garantien durch die Umweltzeichen Lizenznehmer
· Energieeffizienz (niedrige U‑Werte, hohe Luftdichtheit, Mindest-Tageslichttransmission)
· verantwortungsvolle Rohstoffherkunft (Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, beste verfügbare Technik für Aluminiumproduktion)
· Beschränkung des Chemikalieneinsatzes (Oberflächenbeschichtung - Lacke, Lasur), Klebstoffe / Leim, Spachtelmassen, Füllstoffe - z.B. Fugen und Dichtungsmittel
· VOC-Emissionsgrenzwerte im Rahmen der Produktion (Oberflächenbehandlung) 


Von den initiierenden Unternehmen wurde betont, dass das Österreichische Umweltzeichen für zahlreiche Produkte vergeben wird, nicht jedoch für Fenster. Aus Sicht der Befürworter soll ein Umweltzeichen für diese Produktgruppe ökologische Vorreiter sichtbar machen, Innovationen fördern, den Einsatz unnötiger Biozide reduzieren, die Kreislaufwirtschaft stärken und so Konsument:innen Orientierung bieten.
Demgegenüber stellte der Vertreter der Plattform Fenster nicht die Umweltziele selbst infrage, sehr wohl aber die Sinnhaftigkeit des Instruments „Umweltzeichen“ und den gewählten Zeitpunkt der Entwicklung der Kriterien. Letzterer Kritikpunkt betrifft insbesondere den laufenden europäischen Normungsprozess.
Derzeit ändern sich auf europäischer Ebene die Rahmenbedingungen für Fenster (und andere Bauprodukte) auf Grund der Umsetzung der neue Bauprodukteverordnung grundlegend. Das Mandat für eine harmonisierte Norm und der digitale Produktpass beinhalten umfangreiche neue Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen. Nach Einschätzung der Branchenvertreter werden die zukünftigen Anforderungen bereits in den nächsten Jahren wesentliche Änderungen bei Dokumentation, Nachweisführung und Kennzeichnung zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsanforderungen mit sich bringen. Die Konkretisierung wird mit Anfang 2027 beginnen, erst in den Jahren darauf werden sich die konkreten Bedingungen herausstellen.
Daher wird die Entwicklung eines österreichischen Umweltzeichens von den Mitgliedern des Vereins Plattform Fenster insbesondere zum gegenwärtigen Zeitpunkt kritisch gesehen und abgelehnt. Der Vertreter eines Beschichtungshersteller vertrat ebenfalls diese Sichtweise. Die Gefahr besteht, dass Kriterien entwickelt werden, die schon in kurzer Zeit obsolet sind und wieder an neue europäische Vorgaben angepasst werden müssten. 
Die Vertreter der initiierenden Unternehmen bekräftigten, dass sie die Entwicklung eines Umweltzeichen für Holzfenster, Holz-Alufenster und Außentüren weiterhin befürworten.
Der Vertreter des VKI stellte am Beispiel eines Holz-Alufensters und eines Holzfensters das zentrale Thema des Kriterien-Entwurfs vor – Kreislauffähigkeit durch Verzicht auf bioziden Holzschutz (PT 7 und PT 8) bei gleichzeitiger langer Lebensdauer, gewährleistet durch Garantien und Einbauempfehlungen, die eine stoffliche Verwertung ermöglichen sollen.
Der Vertreter der Plattform Fenster hielt fest, dass diese einschränkenden Anforderungen mit den geforderten langen Garantiefristen nicht vereinbar seien und betonte, dass sich diese nicht ohne Auswirkungen auf produktionstechnische und haftungsrechtliche Fragestellungen umsetzen lassen.
Die Vertreter der initiierenden Unternehmen verwiesen dagegen darauf, dass bereits heute Holz-Alu-Fenster mit deutlich reduziertem Biozideinsatz angeboten werden und entsprechende technische Lösungen grundsätzlich verfügbar seien.
Ein abschließender fachlicher Konsens wurde hierzu nicht erzielt. 
Hingegen bestand Konsens darin, dass regelmäßige Wartung von Fenstern der wesentlichste Hebel für Langlebigkeit und gleichzeitig Ressourcenschonung für Fenster allgemein ist. Mehrere Teilnehmer betonten, dass Fenster aller Materialarten Wartung benötigen und Schäden häufig nicht wegen der Konstruktion, sondern wegen mangelnder Pflege entstehen. Wartung verlängert die Lebensdauer erheblich aber die Verantwortung dafür soll nicht ausschließlich beim Hersteller liegen, sondern auch bei Eigentümern und Nutzern.
Besonders hervorgehoben wurde, dass Beschläge kontrolliert und eingestellt werden müssen, Dichtungen überprüft werden müssen und Oberflächen inspiziert werden müssen damit kleine Schäden frühzeitig erkannt und behoben werden können. Die Lebensdauer eines Fensters würde demgemäß wesentlich stärker durch Wartung beeinflusst als durch einzelne Material- oder Konstruktionsentscheidungen.
Ausgehend von der Wartungsdiskussion entwickelte sich als Idee ein neuer Ansatz, Fenster künftig stärker als langfristige Dienstleistung und nicht ausschließlich als Produkt zu betrachten. Etwa im Sinne, dass Service- und Wartungsverträge fixer Bestandteil des Angebots sind, Hersteller das Produkt über den gesamten Lebenszyklus begleiten und so Rücknahme und Wiederverwertung ermöglichen - Daten unterstützt durch den digitale Produktpass.
Die Überlegung, dass ein zukünftiges Umweltzeichen möglicherweise nicht primär das Fensterprodukt selbst, sondern Dienstleistungen rund um Wartung, Lebensdauer-verlängerung und Kreislaufführung auszeichnen könnte wurde von fast allen Teilnehmer:innen als vielversprechende Alternative bzw. Ergänzung zum gegenwärtigen Produktansatz bewertet.
Mehrere Teilnehmer schlugen vor, Förderprogramme für Fenster künftig mit Wartungs- und Servicekonzepten zu verknüpfen. Dieser Ansatz wurde von mehreren Seiten ausdrücklich unterstützt und als wirksamer Hebel für Lebensdauerverlängerung und Ressourcenschonung angesehen. Die Vertreter des VKI und des BMLUK sagten zu, die Förderabteilung des BMLUK diesbezüglich zu informieren.


Der Umweltzeichen Fachausschuss führte zu keiner einer Einigung über die unmittelbare Weiterentwicklung des vorliegenden 2. Entwurfs einer Umweltzeichen-Richtlinie für Holzfenster und Holz-Alufenster und Außentüren
Stattdessen wurde folgende gemeinsame Einschätzung festgehalten
Konsens
· Da die Lebensdauer von Fenstern maßgeblich durch Wartung und Service beeinflusst wird, wird ein dienstleistungsorientierter Ansatz (Wartung, Service, Rücknahme, Lebenszyklusbegleitung) – auch im Rahmen des Österreichischen Umweltzeichens - als besonders zukunftsweisend bewertet.
Teilweiser Konsens
· Das Umweltzeichen als Instrument der ökologischen Weiterentwicklung des Fensterbereichs wird nicht grundsätzlich infrage gestellt. Ob nur für eine Dienstleistung im o.a. Sinne, oder zusätzlich auch für das Produkt, blieb offen.
· Der aktuelle Zeitpunkt einer Entwicklung wird von wesentlichen Teilen der Branche kritisch gesehen, insbesondere aufgrund der laufenden europäischen Normungs- und Regulierungsprozesse.
Für die weitere Vorgehensweise wurden folgende Schritte festgehalten:
· Die Anforderungen des bestehenden 2. Entwurfs werden nicht weiter detailliert ausgearbeitet, sondern zunächst anhand zusätzlicher Fakten und Praxiserfahrungen bewertet. Der VKI wird weitere Informationen einholen, insbesondere zu:
· heute bereits am Markt verfügbare Produkte mit Biozid freien bzw. Biozid reduzierten Systemen
· Garantiekonzepte, Wartungsverträge, Rücknahme- und Kreislaufkonzepten
· Der Zeitraum der Entwicklung einer Umweltzeichen Richtlinie wird gegebenenfalls adaptiert.
· Der VKI wird darüber hinaus eine Entscheidungsgrundlage vorbereiten, ob ein Umweltzeichen im Bereich Wartungs-, Service- oder Lebenszyklusdienstleistungen für Fenster sinnvoll und umsetzbar wäre.
· Der Vorschlag, Förderprogramme stärker mit Wartungs- und Serviceverpflichtungen zu verknüpfen, wird an die Förderabteilung des BMLUK kommuniziert.
Die Ergebnisse dieser Analysen werden bei der nächsten Sitzung des Umweltzeichenbeirats im Dezember 2026 präsentiert werden, damit dieser über die weitere Vorgangsweise entscheiden kann.
